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STADTGEMEINDE BAD AUSSEE 
2. Änderung des Teilbebauungsplanes „Narzissen Vital Resort“ 

 
WORTLAUT 

 
„Verordnungsentwurf über den vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Bad Aussee am 13.05.2026 
zur öffentlichen Auflage beschlossenen Entwurf der 2. Änderung des Teilbebauungsplanes „Narzis-
sen Vital Resort“. Die öffentliche Auflage des Entwurfes gemäß § 40 (6) Z.1 StROG 2010 idF LGBl. 
Nr. 20/2026 findet in der Zeit von 26.05.2026 bis 24.07.2026 während der Parteienverkehrszei-
ten im Rathaus der Stadtgemeinde Bad Aussee statt.“ 
 
Änderungen werden durchgestrichen bzw. in fettem Schriftbild dargestellt. Der Wortlaut der 2. Än-
derung stellt eine konsolidierte Fassung des Teilbebauungsplanes (Stammfassung, verfasst vom 
TB Daniel Kampus vom 19.07.2012 und 1. Änderung, verfasst von der Pumpernig & Partner ZT 
Gmbh vom 15.05.2013) dar. Erläuternde Textpassagen werden in kursiver Schrift dargestellt. 
 
I. Rechtsgrundlagen, Festlegungen, Einschränkungen, Teilungsplan 
 
§ 1 Rechtsgrundlagen: 
(1) Die 2. Änderung des Teilbebauungsplanes „Narzissenbad Narzissen Vital Resort“, verfasst 

durch die Pumpernig & Partner GmbH, GZ: 074BÄ26 vom 06.05.2026, bestehend aus dem 
Wortlaut und der zeichnerischen Darstellung, erfolgen aufgrund der Bestimmungen des 
StROG 2010 idF LGBl. Nr. 111/2011 20/2026 und des Stmk BauG 1995 idF LGBl. Nr. 
13/2011 20/2026. Der Verordnung ist ein Erläuterungsbericht angeschlossen. 

 
(2)  Die Festlegungen betreffen im Sinne des § 41 Abs 1 Z 2 StROG 2010 idF LGBl. Nr. 

111/2011: 
• Regelungen für den fließenden und ruhenden Verkehr (Verkehrsflächen) 
• Die Bebauungsweisen mit dem Maß der baulichen Nutzung 
• Grundsätze zur Nutzung und Gestaltung von Freiflächen und Grünanlagen 

 
sowie im Sinne des § 28 Abs 4 Stmk ROG 1974 idF LGBl. Nr. 89/2008 § 41 (2) StROG 
2010 detaillierte Festlegungen hinsichtlich: 
• Private Verkehrsflächen 
• Regelungen für den ruhenden Verkehr 
• Lage, Höhenentwicklung und Gestaltung der Gebäude 
• Grün- und Freiflächen: lebende Zäune 
• Umweltschutz; Oberflächenentwässerung 

 
(3) Weiters betreffen die Festlegungen dieser Verordnung nach § 8 Stmk BauG 1995 idgF ent-

sprechende Freiflächen und Bepflanzungsmaßnahmen als Gestaltungselemente für ein 
passendes Straßen-, Orts- und Landschaftsbild sowie nach § 11 Stmk BauG 1995 idgF 
Gestaltungsregeln für Einfriedungen und lebende Zäune zum Schutz des Straßen-, Orts- 
und Landschaftsbildes. 
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(4) Der 2. Änderung des Teilbebauungsplanes „Narzissen Vital Resort“ liegt der Teilungsplan 
der Wallmann & Göschl ZT GmbH vom 25.02.2026, GZ: 3698-26 gem. § 22 (2) Z.3 Stmk 
BauG 1995 zugrunde. 
 

§ 2 Geltungsbereich/zeichnerische Darstellung: 
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Nr. 402/1 und 402/3 402/4, 402/5, 
402/6, 402/7, 402/8, 402/9, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14 und 402/15 
(gem. Teilungsplan), beide alle KG 67009 Reitern, im Flächenausmaß von circa 58.038 
m². Die zeichnerische Darstellung ist Teil der Verordnung und stellt den Geltungsbereich 
gesondert dar. 

 
§ 3 Festlegungen gem. 4.0 5.0 Flächenwidmungsplan: 

Das Planungsgebiet ist gem. 4.0 5.0 Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Bad Aussee 
(Rechtskraft 27.08.2003 05.08.2016) als Aufschließungsgebiet für Bauland - Erholungs-
gebiet mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,6 bzw. als Verkehrsfläche ausgewiesen. 

 

 
Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan Nr. 5.0 der Stadtgemeinde Bad Aussee 

 
Das Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 Novelle LGBl. Nr. 95/2003 definiert Erholungsge-
biete folgendermaßen: 
„Erholungsgebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für Beherbergungsbetriebe, im übri-
gen nur für Einrichtungen und Gebäude, die dem Fremdenverkehr und dem Wohnbedarf 
der darin Tätigen dienen, bestimmt sind, wobei im Interesse der Erhaltung ihres Charakters 
Flächen bezeichnet werden können, die nicht bebaut werden dürfen;“ 
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Erholungsgebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für die touristische Beherbergung, im 
Übrigen nur für Einrichtungen und Gebäude, die dem Tourismus dienen und die für die 
Aufrechterhaltung von Betrieben und Anlagen betrieblich erforderlichen Wohnungen, wenn 
diese mit dem Betriebsgebäude eine bauliche Einheit bilden, bestimmt sind. Im Interesse 
der Erhaltung ihres Charakters können Flächen bezeichnet werden, die nicht bebaut wer-
den dürfen. 
 
Gem. Wortlaut zum 4.0 Flächenwidmungsplan ist die Erstellung eines Bebauungsplanes, 
im Interesse der Siedlungspolitik der Gemeinde, der Landschaftsökologie im Sinne einer 
bestmöglichen Integration in die bestehende Kulturlandschaft und zur Sicherstellung der 
städtebaulichen Rahmensetzungen sowie der Aufschließungserfordernisse (technische Inf-
rastruktur, Parkplätze,…) im Zuge der geplanten Einrichtung des Narzissenbades, vorge-
schrieben. 

 
§ 4 Einschränkungen: 
(1) Durch das Planungsgebiet verläuft eine 30 kV-Freileitung. Diese wird im Zuge der Bebauung 

erdverkabelt ausgeführt. 
(2) Ein Teil des Planungsgebiets liegt im Meliorationsgebiet nördlich der Sommerbergsee-

straße. 
 
II. Verkehrsanlagen, Ver- und Entsorgung 
 
§ 5 Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrserschließung: 
(1) Die äußere Erschließung erfolgt über die geplante Zufahrtsstraße auf den Grundstücken 

Nr. 406/2 und 408/3, beide KG 67009 Reitern, von der B 145 Salzkammergutstraße. 
 
(2) Die Erschließung der einzelnen Bauplätze (innere Erschließung) hat gemäß der Plandarstel-

lung zu erfolgen. Die zeichnerische Darstellung entspricht der ungefähren Lage, verkehrs-
technisch begründete projektbezogene Änderungen sind zulässig.  

 
(3)  Der bestehende, öffentlich nutzbare Weg über die Grundstücke 402/1 und 402/3, die 

Langlaufloipe (Breite 10,0m) und der Winterwanderweg (Breite 5,0m) gemäß zeichneri-
scher Darstellung müssen in seiner ihrer Funktion erhalten und weiterhin öffentlich nutzbar 
bleiben. 

 
(4) Im Nordosten des Teilbebauungsplangebietes ist eine verkehrstechnische Anbindung des 

Aufschließungsgebietes Nr. EH (R4) gem. 5.0 Flächenwidmungsplan und eine verkehrs-
technische Durchwegung durch das Teilbebauungsplangebiet an die B145 sicherzustellen. 

 
§ 6 Ruhender Verkehr: 

Es sind mindestens 100 Parkplätze für das Narzissenbad, pro Wohneinheit 1 Stellplatz und 
zusätzlich 25 Parkplätze für Mitarbeiter vorzusehen. Die Parkplätze sind in Gruppen zusam-
mengefasst und entsprechend durchgrünt mit Baum- und Strauchpflanzen und an das Ge-
lände angepasst und/oder in einer Tiefgarage anzulegen. Im Bereich der Parkplätze auf 
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Bauplatz 1 sind geeignete Baumtypen mittleren Wuchses zu verwenden und die Abstände 
der Bepflanzung derart zu wählen, dass es zu keiner ertragsmindernden Beschattung der 
landwirtschaftlichen Nachbarflächen kommt. 
 
Die Darstellung der Lage der Parkplätze entspricht der ungefähren Lage, verkehrstechnisch 
begründete projektbezogene Änderungen sind zulässig.  
 

§ 7 Oberflächenentwässerung: 
Meteorgewässer sind über einen Vorfluter abzuleiten, da die Versickerungsleistung durch 
die lokalen Bodenverhältnisse unzureichend ist. Zusätzlich sind Retentionsbecken mit ei-
nem minimalen Speichervolumen von 718m³ zu schaffen. Auf Basis des Entwässerungs-
konzeptes des Unternehmens Bilek & Krischner bzw. der IKK Group GmbH, GZ: 10-25-
0491, Stand: Dezember 2025 (vgl. Beilagen) darf es in keinem Fall zu einer Schlechter-
stellung anderer Grundstücke und Gebiete durch Oberflächenwässer kommen. Die Errich-
tung solcher Anlagen bedarf einer entsprechenden behördlichen Bewilligung. 

 
III. Freiflächen und Grünanlagen 
 
§ 8 Freiflächen, Einfriedungen und lebende Zäune: 
(1) Einfriedungen sind nur zur funktionalen Trennung von Bereichen mit sensibler Nutzung ge-

stattet. Zwischen den Hotelappartementhäusern sind ausschließlich transparente Einfrie-
dungen (z.B.: Maschendrahtzaun) zulässig. 
 

(2) Eine Heckenbepflanzung zu den Grundstücken 380, 382, 383 und 385, alle KG 67009 
Reitern, ist in einem Abstand von 1m zu den Grundstücksgrenzen in einer Höhe von max. 
1,7m zulässig.  

 
(3) Eine transparente Einfriedung in Form eines Zaunes in ortsüblicher Art ist im Abstand von 

1m zu den Grundstücksgrenzen der Grundstücke 380, 382, 383 und 385, alle KG 67009 
Reitern, mit einer maximalen Höhe von 1,5m ist zu errichten.   

 Zudem sind Baumbepflanzungen an der westlichen und nordwestlichen Grundstücks-
grenze zu den oben genannten Grundstücken unzulässig. 

 
(4) Der maximal zulässige Grad der Bodenversiegelung der unbebauten Bauplatzbereiche wird 

für den Bauplatz 1 mit 0,6 und den Bauplatz 2 mit 0,4 festgelegt. 
 

(5) Im Südwesten des Teilbebauungsplangebietes wird die Errichtung eines Badesees gem. 
zeichnerischer Darstellung mit den erforderlichen Nebenanlagen wie Liegeflächen und 
Stege festgelegt. 
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IV. Bebauung 
§ 9 Bebauungsweise/Bebauungsdichte/Bebauungsgrad: 
(1) Es wird grundsätzlich eine offene Bebauungsweise festgelegt. Zwischen dem Narzissenbad 

und den Hotelbauten ist ein Verbindungsgang (Kuppelung) möglich.  
 
(2) Die Bebauungsdichte ist gem. 4.0 5.0 Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Bad Aus-

see mit 0,2 – 0,6 festgelegt.  
 Für die Grundstücke 402 /1 (Teilfläche) und  402/3, beide KG 6709 Reitern, mit der Plan-

bezeichnung den Bauplatz 2 (bestehend aus den Grundstücken 402/1 sowie 402/5, 
402/6, 402/7, 402/8, 402/9, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14 und 402/15, 
alle KG Reitern) - Hotelappartements Fläche ca. 42.918m², wurde wird die Bebauungs-
dichte mit 0,2 bis 0,3 0,45 festgelegt. 
 

(3) Der Bebauungsgrad wird mit max. 0,3 festgelegt. 
 
§ 10 Lage der Gebäude/Abstände: 

(1) Gebäude können innerhalb der Baugrenzlinien (§ 4 Z 10 Stmk BauG 1995 idgF) frei situiert 
werden. 

 
(2) Die Baugrenzlinien gelten nicht für unterirdische Gebäudeteile, Nebengebäude, Rampen 

und deren Einhausungen, Kellerabgänge und deren Einhausungen, Balkone, Vordächer, 
überdachte Fahrradabstellbereiche, eingehauste Mülllagerflächen, Pergolakonstruktionen, 
überdachte Abstellplätze, Einfriedungen, Lärmschutzwände, Freitreppenanlagen, bauliche 
Anlagen wie Retentionsbecken, Zufahrten, Stützmauern, Wasserspeicher und dergleichen. 

 
(3) Die Grenz- und Gebäudeabstände gem. § 13 Stmk BauG 1995 idgF sind einzuhalten. 
 
§ 11 Höhe der Gebäude/Geschosse: 
(1) Die zulässige Geschossanzahl und die jeweils maximal zulässige traufenseitige Gebäude-

höhe wird gem. zeichnerischer Darstellung festgelegt. ist für das Narzissenbad auf UG + 3 
Geschosse (Ausnahmen lt. Plandarstellung) beschränkt. 

 Bei den sieben Hotelappartementhäusern wird diese mit maximal EG + 3 Geschoße + DG 
(gem. Planwerk) festgelegt.   

 
(2) Im Planwerk ist die jeweils maximal zulässige traufenseitige Gebäudehöhe eingetragen. 

Dazu gelten folgende Höhen: 
 

 max. traufenseitige Gebäude-

höhe 

Narzissenbad 13m 

Teilbereich Narzissenbad 

(siehe Plandarstellung) 

23m 

Hotelappartementanlage 13m 
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ERLÄUTERUNGSBERICHT 
 
Ausgangslage: 
Das Narzissen Vital Resort (bestehend aus dem Narzissenbad und Narzissen-Hotel) befindet sich 
im Bereich des sog. Reiterer Plateaus (vgl. Orthofoto, Beilage 1) im Nahbereich zur B145 und wei-
teren touristischen Einrichtungen (wie Hotel Die Wasnerin, Golfplatz) und ist ein 4-Sterne-Hotel-
komplex mit angeschlossener Soletherme. Die Einrichtung wurde am 19. Dezember 2013 auf dem 
Reiterer Plateau eröffnet und bietet ein breites Angebot für Wellness, Gesundheit und Erholung 
 

 
Narzissen Vital Resort, Quelle: www.ausseerlandvonoben.at 

 
Das Narzissenbad stößt mit seiner bestehenden Kapazität vielfach während des Kalenderjahres 
an seine Grenzen und wird damit der Nachfrage in der jetzigen Größenordnung nicht gerecht. So-
wohl der Saunabereich als auch der Bade- und Liegebereich (öffentlich und für Hotelgäste zugäng-
lich) ist derzeit zu klein, um noch zusätzliche Hotelbetten und der wachsenden externen Nachfrage 
gerecht zu werden. Dazu sind zusätzliche Wasserflächen je nach wirtschaftlicher Umsetzbarkeit im 
Außenbereich (Teichanlage) als auch im Innenbereich geplant. 
 
Das Narzissen Hotel weist mit 52 Einheiten keine wirtschaftlich optimale Betriebsgröße auf und 
bedingen die bereits baugenehmigten und geplanten Erweiterungen der Hotelanlage auch eine 
Erweiterung des Badebereiches sowie der Außenanlagen. Zusätzliche müssen Verpflegungsplätze 
im Badbereich als auch im Hauptrestaurant geschaffen werden. 
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Um ausreichend qualifizierte Mitarbeiter ansprechen zu können, werden dringend adäquate Per-
sonalunterkünfte vor Ort benötigt. Mit den geplanten Kapazitätserweiterungen müssen auch zu-
sätzliche Räumlichkeiten und Parkplätze geschaffen werden. 
 
Vorgesehene Änderungen: 
Zur Schaffung der Rechtsgrundlagen zur Errichtung des Narzissen Vital Resorts wurde vom Ge-
meinderat der Stadtgemeinde Bad Aussee im Jahr 2012 der Teilbebauungsplan „Narzissenbad“ 
verordnet. Im Jahr 2013 wurde eine Änderung des Teilbebauungsplanes „Narzissenbad“ durchge-
führt. Dabei wurden die Vorgaben für den ruhenden Verkehr und die Geschoßigkeit sowie Höhen-
entwicklung der Hotelkörper geändert. Das Narzissenbad mit allen Nebeneinrichtungen wurde zwi-
schenzeitlich entsprechend den Vorgaben des geltenden Bebauungsplanes umgesetzt. Die gemäß 
Bebauungsplan zulässigen 7 Hotelkörper wurden bereits allesamt baurechtlich bewilligt. Zwischen-
zeitlich wurden 2 Hotelgebäude errichtet. 
 
Zur Schaffung der Rechtsgrundlage zur betriebserforderlichen Kapazitätserweiterung (vgl. Aus-
gangslage) ist eine Änderung des Teilbebauungsplanes „Narzissen Vital Resort“ erforderlich. Die 
Änderungen betreffen nachfolgend angeführte Bereiche und werden diese wie folgt begründet. 
 
1. Erweiterung Bad und Hotel 

Mit der Erweiterung der Hotelkapazitäten ist auch für die Anpassung der Kapazitäten im Be-
reich des Bads und der sonstigen Infrastruktur Vorsorge zu treffen. Dies betrifft im Wesentli-
chen die Schaffung eines neuen Baukörpers, der Bad und Hotel verbindet (Lobby Neu) und 
Raum für eine Vergrößerung der Kapazitäten der Saunaflächen (im Untergeschoß), der Kü-
che, des Restaurantbereichs, Flächen für Büros und Verwaltung bietet.  
 
Die Erweiterung der Baugrenzlinien in Richtung Westen und Süden ermöglicht die Erweite-
rung des Bad-Bestandgebäudes für zusätzliche Liegeplätze, Umkleideräume und Vergröße-
rung sonstiger Flächen für Restaurant, Shop, Technik und Personal. Im Außenbereich soll die 
Möglichkeit eines Badesees und einer Außensauna im Südwesten des Teilbebauungsplan-
gebiet durch die Festlegung von zwei kleinräumigen bebaubaren Bereichen (max. 1-gescho-
ßig) geschaffen werden. 

 
Mit den vorgesehenen Erweiterungen der Baugrenzlinien/bebaubare Bereiche werden Erwei-
terungsmöglichkeiten im Bereich der Bestandsgebäude (kleinflächige Erweiterung des Nar-
zissenbades, Aufstockung der Verbindung Narzissenbad mit Narzissenhotel um ein Geschoß) 
ermöglicht, welche sich in die Bestandsbebauung eingliedern und somit visuell nicht maß-
geblich störend in Erscheinung treten und das vorherrschende Straßen-, Orts- und Land-
schaftsbild nicht nachteilig beeinträchtigen. Die „Durchsicht“ zwischen den Hauptbaukör-
pern wird auch weiterhin sichergestellt. 
 
Die zusätzlich festgelegten, kleinflächigen Erweiterungen der möglichen Bebauungen im Au-
ßenbereich (wie Saunahaus) sind aus nördlicher und südlicher Richtung nicht einsehbar, da 
diese durch die Bestandsgebäude bzw. die vorhandene Bestockung abgeschirmt werden 
(vgl. Ansichten aus nördlicher und südlicher Richtung). 
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Abb. 1: Ansicht aus nördlicher Richtung 

 
2. Multifunktionsgebäude 

Um für qualifizierte Mitarbeiter adäquate Unterkünfte vor Ort sicherstellen zu können, sieht 
die Änderung des Teilbebauungsplanes die Errichtung eines neuen Multifunktionsgebäude 
im Nordbereich vor. Dieses Gebäude verursacht keine neue Versiegelung, da es auf der be-
stehenden Parkierungsfläche als aufgeständerte Konstruktion vorgesehen ist. Die Mitarbei-
terparkplätze sind unter dem Gebäude geplant. Neben Personalunterkünften sind Räumlich-
keiten für Werkstätten, Lager und Stellplätze für Fahrzeuge (Mitarbeiter) vorgesehen. 
 

 
Abb. 2: Ansicht aus südlicher Richtung 
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Dieses Multifunktionsgebäude wird im Bereich der bereits bestehenden Parkplätze angeord-
net und werden damit keine neuen Flächen versiegelt. Im Untergeschoß sollen weiterhin 
Parkplätze angeordnet werden. Aufgrund der Anordnung der Lage gliedert sich das Multi-
funktionsgebäude in die dahinterliegende Gebäudekulisse ein und tritt somit auch nicht er-
heblich störend für das vorherrschende Straßen-, Orts- und Landschaftsbild in Erscheinung 
(vgl. Ansichten). 
 

3. Erschließung Nachbargründe 
Gemäß Wortlaut des geltenden Flächenwidmungsplanes Nr. 5.00 der Stadtgemeinde Bad 
Aussee ist eine verkehrstechnische Anbindung des Aufschließungsgebietes Nr. EH (R4) und 
eine verkehrstechnische Durchwegung durch das Teilbebauungsplangebiet an die B145 si-
cherzustellen. Die Aufschließung des im Osten des Areals gelegenen Grundstück Nr. 403, 
KG 67009 Reitern ist derzeit über die bestehenden Wege auf den errichteten Parkflächen 
gegeben. Eine Nutzung dieser Aufschließung führt jedoch zu einer Störung des Hotel- und 
Badbetriebs durch visuelle Belästigungen, Lärm und Erschütterungen (vor allem bei Schwer-
fahrzeugen) und hat damit auch negative wirtschaftliche Auswirkungen auf den Betrieb. Um 
eine weitere Möglichkeit der Aufschließung zu schaffen, die mit reduzierten negativen Ein-
wirkungen auf den Betrieb des Narzissenbades und -hotels verwendet werden kann (durch 
größere Entfernung vom Betrieb und leichte Tiefersetzung im Hang), ist dazu eine gesonderte 
Zufahrtsstraße nördlich der Parkfläche vorgesehen. Damit soll auch das gesamte Verkehrs-
aufkommen entflechtet und somit das Gesamtareal verkehrsberuhigt werden. Diese neu vor-
gesehene Erschließungsstraße befindet sich außerhalb des 10m-Uferstreifens entlang des 
Schindergrabens. Da sich dieser Bereich außerhalb des raumrelevanten Bereiches des Ge-
fahrenzonenplans der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) befindet, wurde eine Stel-
lungnahme der WLV eingeholt. In dieser Stellungnahme der WLV vom 30.11.2025, GZ: 
18867999 (vgl. Beilage Nr. 2) wird ausgeführt, dass die Errichtung einer Straße unter Be-
achtung der in der Stellungnahme angeführten Punkte denkbar ist. Diese Punkte sind im 
Rahmen der nachfolgenden Individualverfahren nachzuweisen. 

 
4. Teilungsplan und Bebauungsdichte 

Der 2. Änderung des Teilbebauungsplanes wird in der Plandarstellung der Teilungsplan, ver-
fasst von der Wallmann & Göschl ZT GmbH vom 25.02.2026, GZ: 3698-26 gem. § 22 (2) Z.3 
Stmk BauG 1995 zugrunde gelegt. Durch die Parzellierung und Situierung der einzelnen Ho-
telblöcke und Zufahrtswege auf jeweils eigenen Parzellen wird den Interessen nach einer 
klareren sachenrechtlichen Strukturierung und damit flexiblerer Bewirtschaftung, auch nach 
getrennten Einheiten, Rechnung getragen. 
 
Der bestehende Teilbebauungsplan sieht eine Teilung des Geltungsbereichs in zwei Bau-
plätze mit der Bezeichnung Bauplatz 1 und Bauplatz 2 vor. Bauplatz 1 besteht derzeit aus 
dem Grundstück Nr. 402/4 KG 67009 Reitern (Fläche rund 15.128 m²), auf dem das Nar-
zissenbad errichtet ist und für den eine Bebauungsdichte von 0,6 festgelegt ist. Bauplatz 2 
besteht aus der gesamten restlichen Fläche des Geltungsbereichs und umfasst eine Fläche 
von rund 42.910 m², die gemäß geltendem Bebauungsplan zulässige Bebauungsdichte von 
0,3 ist bereits ausgeschöpft. 
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Dieses Konzept der Aufteilung in zwei Bauplätze bleibt unverändert. Durch das Vorsehen der 
Lobby Neu auf der Grenzlinie zwischen Bauplatz 1 und Bauplatz 2 ist hier aus rechtlichen 
Gründen (wie Brandabschnitte) ein neues Grundstück (402/15) vorzusehen, wodurch es zu 
einer geringfügigen Änderung der Flächen von Bauplatz 1 und 2 kommt. 
 
Bauplatz 1 setzt sich künftig zusammen aus der Fläche des Grundstücks Nr. 402/4 (neu) 
mit 14.632 m², Bauplatz 2 setzt sich wie bisher zusammen aus der gesamten restlichen 
Fläche (bestehend aus den Grundstücken Nr. 402/1 sowie 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 
402/9, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14 und 402/15) mit einer Gesamtfläche 
von 43.406 m². Für die Bebauungsdichte ergeben sich für Bauplatz 1 keine relevanten Än-
derungen, da es durch die geringfügige Verkleinerung bei der Grundstücksfläche und zur 
unwesentlichen Erweiterung bei der Gesamtfläche der Geschoße zu keiner relevanten Ände-
rung der Bebauungsdichte kommt; diese wird mit den vorliegenden Planungen weiter hin bei 
ca. 0,44 und damit unter dem zulässigen Wert 0,6 liegen. 
 
Bei Bauplatz 2 steht einer geringfügigen Flächenvergrößerung (ca. 500 m² von 42.910 m² 
auf 43.406 m²) die Vergrößerung der Bruttogeschoßfläche durch das Hinzufügen des Mehr-
zweckgebäudes, der Lobby Neu und weiterer, kleiner Baukörper (Verbindungsgang, Au-
ßensauna, Teichhütte) gegenüber. Gemäß den vorliegenden Planungen wird die Bebauungs-
dichte für Bauplatz 2 bei ca. 0,42 liegen, weshalb ein Anheben der Bebauungsdichte von 
derzeit 0,3 auf 0,45 erforderlich wird. Diese zulässige Bebauungsdichte liegt jedoch weiter-
hin deutlich unter dem im geltenden Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 festgelegten Bebau-
ungsdichterahmen von 0,2 – 0,6 für das gesamte Bebauungsplangebiet. Die Begründung 
ergibt sich durch die bereits beschriebenen und begründeten Kapazitätserweiterungen und 
den neu vorgesehenen baulichen Anlagen (wie Multifunktionsgebäude, Außensauna). 
 

5. Öffentliche Interessen 
Die Sicherstellung des Loipennetzes im Bereich des Reiterer Plateaus stellt ein hohes öffent-
liches Interesse der Stadtgemeinde Bad Aussee dar. Aus diesem Grunde wird im Teilbebau-
ungsplan die zukünftige Lage der Loipe mit einer Breite von 10,0 m und des Winterwander-
weges mit einer Breite von 5,0 m neben der bisher bereits vorgesehenen öffentlich zugäng-
lichen Durchwegung aufgenommen. 
 
Gemäß den Festlegungen des geltenden Teilbebauungsplanes sind 100 öffentlich zugängli-
che Besucherparkplätze u.a. für Tagesgäste des Narzissenbades sicherzustellen. Damit 
diese auch weiterhin im Nahbereich des Narzissenbades angeordnet werden, werden diese 
nunmehr auch planmäßig zugeordnet. 
 
Im Bereich des neu vorgesehenen Badesees war bisher ein mögliches zusätzliches Reten-
tionsbecken zur Entsorgung der anfallenden Oberflächenwässer vorgesehen. Zum Nachweis 
der weiterhin gegebenen Möglichkeit zur Entsorgung der anfallenden Oberflächenwässer 
wurde ein zusätzliches entwässerungstechnisches Gutachten 2025, verfasst von der IKK 
Group GmbH, GZ: 10-25-0491, Stand: Dezember 2025 (vgl. Beilage Nr. 3) eingeholt und wird 
dies als Bestandteil des Teilbebauungsplanes aufgenommen. 
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Der Teilbebauungsplan wird weiters an die zwischenzeitlich durchgeführte Revision des Flächen-
widmungsplanes Nr. 5.00 der Stadtgemeinde Bad Aussee und das geltende StROG 2010 ange-
passt.  
 
Zusätzlich wird im Teilbebauungsplan gemäß den Vorgaben des StROG 2010 ein zulässiger Grad 
der Bodenversiegelung der unbebauten Bauplatzflächen ergänzt und ergibt sich dieser aufgrund 
der nach einem Gesamtkonzept geplanten Bebauung, den zulässigen Bebauungsdichten und            
-grade für die Bauplätze 1 und 2. 
 
Alle weiteren Bestimmungen des geltenden Teilbebauungsplanes „Narzissen Vital Resort“ idF. der 
1. Änderung werden unverändert fortgeführt. 
 
Das Reiterer Plateau ist im geltenden Stadtentwicklungskonzept Nr. 5.00 der Stadtgemeinde Bad 
Aussee als touristischer Siedlungsschwerpunkt mit der Entwicklungspriorität 1 festgelegt. Die Wei-
terentwicklung des touristischen Siedlungsschwerpunktes „Reiterer Plateau“ wurde dabei zusätz-
lich in weitere 2 Entwicklungsprioritäten unterteilt. Die touristische Einrichtung des Narzissen Vital 
Resorts ist dabei ebenso der Entwicklungspriorität 1 zugeordnet. Somit steht die Schaffung der 
Rechtsgrundlag der geplanten Erweiterungsmöglichkeiten durch die Bebauungsplanänderung als 
Voraussetzung für den Erhalt und die bedarfsorientierte Erweiterung des Narzissen Vital Resorts 
(Narzissenbad und -hotel) im hohen öffentlichen und siedlungspolitischen Interesse der Stadtge-
meinde Bad Aussee. 
 
 
Beilagen  

• Orthofoto, Quelle: Digitaler Atlas Steiermark 
• Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung vom 30.11.2025, GZ: 18867999 
• Entwässerungstechnisches Gutachten 2025, verfasst von der IKK Group GmbH, GZ: 10-25-

0491, Stand: Dezember 2025 
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BB  EE  FF  UU  NN  DD   

11  VVoorrbbeemmeerrkkuunnggeenn  uunndd  aall llggeemmeeiinnee  GGrruunnddllaaggeenn  

1.1 Auftraggeberin 

Narzissen Vital Resort Entwicklung GmbH  

Pötschenstraße 172  

8990 Bad Aussee 

1.2 Veranlassung, Zweck und Umfang 

Die Narzissen Bad Aussee Betriebs GmbH betreibt am ggst. Standort in Bad Aussee, Ortsteil Reitern 

seit mehreren Jahren eine Therme (Solebad) mit angeschlossenem Hotel und Gastronomie. Die 

Errichtung aller bestehender Objekte erfolgte dabei nach dem derzeit geltenden Bebauungsplan der 

Stadtgemeinde Bad Aussee. 

Aktuell beabsichtigt die Narzissen Vital Resort Entwicklung GmbH, die rechtlichen Voraussetzungen 

für eine bauliche Erweiterung der bestehenden Anlage zu schaffen.  

Ausgehend von den vorgesehenen baulichen Erweiterungen wurden jene Unterlagen zusammen-

gestellt (Ersteller: Schulz Architektur ZT GmbH), die gemäß §41 StROG für die Erstellung bzw. 

Abänderung eines Bebauungsplanes erforderlich sind, um in weiterer Folge die raumordnerischen 

Voraussetzungen für eine bau- bzw. gewerberechtliche Genehmigung der geplanten Baumaß-

nahmen zu schaffen. 

Zur planerischen Abdeckung der Inhalte der Bebauungsplanung sind die erforderlichen Angaben 

nach dem Steiermärkischen Raumordnungsgesetz zusammenzustellen. Aus entwässerungs-

technischer Sicht sind dabei gemäß §41 Abs2 Z4 StROG Detailfestlegungen zu Erschließungs-

systemen (Abwasserentsorgung) und gemäß §41 Abs2 Z10 StROG Angaben zum Umweltschutz 

(Oberflächenentwässerung) sowie Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren (Hochwasser) aus-

zuarbeiten. 

Die IKK Group GmbH wurde daher von der Narzissen Vital Resort Entwicklung GmbH beauftragt, 

die im Rahmen der vorgesehenen Änderung des Bebauungsplanes erforderlichen entwässerungs-

technischen Unterlagen in Form eines Gutachtens auszuarbeiten. 

1.3 Verwendete Unterlagen 

Für in Erstellung des ggst. entwässerungstechnischen Gutachtens wurden uns vom Auftraggeber 

die nachstehend angeführten Unterlagen zur Verfügung gestellt bzw. standen diese bereits in 

unserem Büro zur Verfügung:   

Anm.: Von der IGBK GmbH, deren operativer Betrieb mittlerweile im Zuge einer zivilrechtlichen 

Spaltung von der IKK Group GmbH übernommen wurde, wurden die Planungen für die wasser-

rechtliche Bewilligung der bestehenden Anlage durchgeführt. 

➢ Unterlagen zur Abänderung des Bebauungsplanes (Auszug)  

Lageplan BGF-Berechnung Narzissenbad 1:500/1000  

Schulz Architektur ZT GmbH, 11.12.2025 
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➢ Bereich Narzissenbad  

Gutachten betreffend eine geplante Geländegestaltung mit Erschließungsweg  

GZ: 18867999 vom 30.11.2025  

Wildbach und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Steiermark Nord 

➢ Vitalbad Bad Aussee, Oberflächenentwässerung  

Wasserrechtliches Einreichprojekt  

IGBK GmbH, Juli 2012 

➢ Vitalbad Bad Aussee, Oberflächenentwässerung  

Unterlagen zur wasserrechtlichen Überprüfung  

IGBK GmbH, September 2014 

Neben diesen explizit angeführten Unterlagen wurden für die Gutachtenerstellung jene Informa-

tionen herangezogen, die über die Geodateninfrastruktur des Landes Steiermark (GIS-Steiermark) 

zur Verfügung stehen. Das sind z.B. Orthofotos, Kataster, Gefahrenzonen, Gewässerinformationen, 

Fließpfade, etc. 

1.4 Rechtliche Grundlagen – Bestehende Bescheide 

Aus entwässerungstechnischer Sicht sind die nachstehenden beiden Wasserrechtsbescheide 

relevant: 

➢ BH Liezen, GZ: 3.0-152-12 vom 23.10.2013  

Wasserrechtliche Bewilligung (Befristung: 31.12.2033)  

Oberflächenentwässerung für den nördlichen Bereich des Areals  

Anm.: Der im ursprünglich gestellten Antrag auf wasserrechtliche Bewilligung mitenthaltene 

südliche Bereich des Areals wurde im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens zurückgezogen; 

es liegt daher für den südlichen Bereich derzeit keine wasserrechtliche Bewilligung bezüglich 

der Oberflächenentwässerung vor. 

➢ BH Liezen, GZ: 3.0-152/2012 vom 29.01.2015  

Wasserrechtliche Überprüfung 

1.5 Grundbesitzverhältnisse 

Nachstehend erfolgt eine Auflistung der von der geplanten Änderung des Bebauungsplans 

berührten Grundstücke, die sich alle im Eigentum der Narzissen Bad Aussee Betriebs GmbH 

befinden: 

GST-NR 402/1, 402/4, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 402/9, 401/10,  

402/11, 402/12, 402/13 und 402/14, alle KG 67009 Reitern 

Siehe im Anhang: 

➢ Orthofoto mit Kataster 1:2500  

GIS Steiermark, Abfrage vom 27.10.2025 

1.6 Standortbedingungen 

1.6.1 Lage des Projektgebietes 

Das Projektgebiet liegt im Gemeindegebiet von Bad Aussee im Ortsteil Reitern. Die Erschließung 

der bestehenden Anlagen des Narzissen Vital Resorts erfolgt aus Richtung Norden über die B 145 
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Salzkammergutstraße (Pötschenstraße) über eine bestehende, ca. 200 m lange Zufahrt, die nach 

Querung des Schindergrabens unmittelbar in das Areal des Narzissen Vital Resorts führt. 

Annähernd entlang der nördlichen Grenze des GST-NR 402/1, KG Reitern verläuft der Schinder-

graben als natürliche Abgrenzung des zum Narzissen Vital Resort gehörigen Areals. 

Im Süden schließt das Arreal des Golfclubs Ausseerland an das Narzissen Vital Resort, bevor noch 

etwas weiter südlich die Sommersbergseestraße die südliche Grenze des Betrachtungsbereichs 

darstellt. 

 

Abbildung 1: Projektgebiet (Quelle: GIS Steiermark) 

1.6.2 Sickerfähigkeit des anstehenden Untergrundes 

Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Sickerfähigkeit des anstehenden Untergrundes wird auf 

ein geotechnisches Gutachten verwiesen, das im Rahmen der wasserrechtlichen Bewilligung für die 

bereits umgesetzten Baumaßnahmen des Narzissen Vital Resorts von der INSITU ZT-GmbH erstellt 

wurde. 

In der wasserrechtlichen Bewilligung der BH Liezen, GZ: 3.0-152-12 vom 23.10.2013 wird dazu 

folgendes angeführt: 

Auf den gegenständlichen Grundstücken steht gering schluffiger, torfiger Ton an. Für diesen 

gering schluffigen, torfigen Ton kann der kf-Wert auf einen Bereich von 1 x 10-8 m/s bis  

1 x 10-9 m/s eingegrenzt werden. 

Da der entwässerungstechnisch wirksame Versickerungsbereich etwa bei 1 x 10-3 m/s bis  

1 x 10-6 m/s liegt, ist bei den gegebenen Untergrundverhältnissen eine Entwässerung aus-

schließlich über eine Versickerung nicht gewährleistet, sodass ergänzende Ableitungs-

möglichkeiten vorzusehen sind. 
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Aufgrund der dargestellten geologisch bedingten Untergrundverhältnisse und der dadurch bedingten 

zu geringen Sickerfähigkeit ist im gegenständlichen Fall die wasserwirtschaftliche Vorgabe einer 

Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer in den Untergrund nicht umsetzbar. 

Es ist vielmehr die Einleitung in ein Fließgewässer erforderlich, wobei zu Vermeidung von Abfluss-

spitzen und der damit verbundenen nachteiligen Beeinflussung des Hochwasserabflusses eine 

Retention der anfallenden Oberflächenwässer vorzusehen ist. 

1.6.3 Gewässer im Nahbereich des Projektgebietes 

Aufgrund der topographischen Ausformung der Geländeoberfläche verläuft unmittelbar durch das 

Areal des Narzissen Vital Resorts eine Wasserscheide, welche die Fließverhältnisse zu jenen beiden 

Oberflächengewässern vorgibt, die das Projektgebiet entwässern. 

Der nördliche Bereich des Areals entwässert dabei in den sogenannten Schindergraben 

(Gerinne 605514 gemäß digitaler Gewässerkartei Steiermark) mit einer Gesamtlänge von 1,113 km, 

der sich im Betreuungsbereich der Wildbach- und Lawinenverbauung befindet. Der Schindergraben 

ist ein Kleingewässer mit einem Einzugsgebiet < 10 km², ist nicht als eigener Wasserkörper ausge-

wiesen, und mündet nach ca. 1 km Fließstrecke in die Altausseer Traun (Wasserkörper 400800000) 

bzw. in weiterer Folge in die Koppentraun (Wasserkörper 411970000). 

Der südliche Bereich des Areals entwässert dabei in den Teichgrabenbach mit einer Gesamt-

länge von 1,446 km, der sich im Betreuungsbereich der Wildbach- und Lawinenverbauung befindet. 

Der Teichgrabenbach fließt nicht unmittelbar durch bzw. am Areal des Narzissen Vital Resorts 

vorbei, sodass ein Ableitungskanal bis zu einer möglichen Einleitstelle errichtet werden müsste. Der 

Teichgrabenbach ist ein Kleingewässer mit einem Einzugsgebiet < 10 km², ist nicht als eigener 

Wasserkörper ausgewiesen und mündet - gerechnet ab der Einleitstelle - nach ca. 1,3 km Fließ-

strecke in die Koppentraun (Wasserkörper 411970000). 

Da beide Fließgewässer nicht als eigener Oberflächenwasserkörper ausgewiesen sind, erfolgte 

bisher im nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 2022 keine explizite Beurteilung des Gewäs-

serzustandes. Zumindest die aufnehmenden Wasserkörper (Altausseer Traun und Koppentraun) 

sind im nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 2022 stofflich, chemisch-physikalisch und bio-

logisch mit einem „guten Zustand“ ausgewiesen. 

Siehe im Anhang: 

➢ Schindergraben (Gerinne 605514)  

Digitale Gewässerkartei Steiermark 

➢ Teichgrabenbach  

Digitale Gewässerkartei Steiermark 

1.6.4 Hochwasserabflussbereich und Gefahrenzonen 

Laut Informationen aus dem GIS Steiermark bzw. dem Naturgefahren-Portal HORA liegt das 

Projektgebiet in keiner Hochwasserrisikozone bzw. in keinem Einflussbereich eines Gefahrenzonen-

planes. 

Das maßgebliche Gewässer ist der Schindergraben, wobei im Betrachtungsbereich derzeit keine 

Gefahrenzone ausgewiesen und verordnet ist; die Ausweisung einer roten und gelben Gefahren-

zone endet ca. 150 m unterhalb des Betrachtungsbereiches. 

Die Tatsache, dass derzeit für den unmittelbaren Betrachtungsbereich keine Gefahrenzonen aus-

gewiesen und verordnet wurden, bedeutet jedoch nicht, dass kein Hochwasserrisiko vorhanden 

wäre. Dieses Hochwasserrisiko und eine allfällige Hochwasserfreistellung müssten im Bauverfahren 

in Form einer Einzelfallbeurteilung unter Einbindung der Wildbach- und Lawinenverbauung beurteilt 
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werden, wobei die diesbezüglichen Vorgaben des Entwicklungsprogramms für den Umgang mit 

wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen (LGBl. Nr. 56/2024) sowie des bereits vorliegenden 

Gutachtens der Wildbach und Lawinenverbauung, GZ: GZ: 18867999 vom 30.11.2025 zu berück-

sichtigen sein werden. 

 

Abbildung 2: Gefahrenzonenausweisung im Projektgebiet (Quelle: GIS Steiermark) 

1.6.5  Bemessungsniederschlag 

Der Bemessungsniederschlag zur Ermittlung der maßgebenden Niederschlagshöhen und Nieder-

schlagsintensitäten kann auf Basis der öffentlich zugänglichen hydrographischen Daten des Online-

Portals eHYD entnommen werden. Darin sind geografische Bezugspunkte des Bemessungsnieder-

schlags in einem 6 x 6 km Raster für das gesamte Bundesgebiet verfügbar. 

Der Betrachtungsbereich liegt im Nahebereich des eHYD-Gitterpunktes 4017 (2020)  

Siehe im Anhang: 

➢ eHYD-Gitterpunkt 4017 (2020)  

Hydrographischer Dienst in Österreich 

1.6.6  Öffentliches Kanalisationsunternehmen 

Der Betreiber der öffentlichen Kanalisation ist die Stadtgemeinde Bad Aussee, wobei die gegen-

ständliche Kanalisationsanlage im Betrachtungsbereich als Trennsystem betrieben wird. 

Die Reinigung der eingeleiteten Schutzwässer erfolgt in der Kläranlage des Wasserverbandes 

Ausseerland in Unterkainisch. 
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22..   VVoorrhhaabbeennssbbeesscchhrreeiibbuunngg  

Nachstehend werden – vor allem aus entwässerungstechnischer Sicht – sowohl der IST-Bestand 

als auch die geplante Bebauung dargestellt. Dies vor allem deshalb, um im weiterer Folge nach-

weisen zu können, auf welche Art und Weise eine dem Stand der Technik entsprechende Ent-

wässerung gewährleistet und wie den Aspekten des Hochwasserschutzes Rechnung getragen 

werden kann. 

2.1 Bebauung im IST-Bestand (Nördliches Areal) 

In Bezug auf den IST-Bestand ist zwischen den tatsächlichen IST-Bestand und dem rechtlichen IST-

Bestand zu unterscheiden, da nicht die gesamten, in der wasserrechtlichen Bewilligung enthaltenen 

Bauwerke auch tatsächlich errichtet wurden. 

2.1.1 Tatsächlicher IST-Bestand 

Wie aus einem aktuellen Luftbild erkenntlich, wurden im Rahmen der ersten Bauetappe im nörd-

lichen Areal des Narzissen Vital Resorts im Wesentlichen die folgenden Bauwerke errichtet: 

• Vitalbad mit Lobby und Verbindungsgang 

• 2 Hotels 

• Zufahrtstraße 

• Parkflächen 

• Interne Verbindungswege 

• Außenanlagen 

 

Abbildung 3: Narzissen Vital Resort – Tatsächlicher IST-Bestand 

Luftbild, Flugperiode 2022-2024 (Quelle: GIS Steiermark) 
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2.1.2 Wasserrechtlich bewilligter IST-Bestand 

Neben den wasserrechtlich bewilligten entwässerungstechnischen Anlagen (Entwässerungs-

mulden, Rohrkanäle, Schachtbauwerke, Retentionsbecken, Drosselschacht und Ausleitung in den 

Schindergraben) beinhaltet die wasserrechtliche Bewilligung für den nördlichen Teil des Areals die 

Oberflächenentwässerung für folgenden Bauwerke: 

• Vitalbad mit Lobby und Verbindungsgang 

• 3 Hotels 

• Zufahrtstraße 

• Parkflächen 

• Interne Verbindungswege 

• Außenanlagen 

 

Abbildung 4: Narzissen Vital Resort – Tatsächlicher IST-Bestand 

Wasserrechtliche Überprüfung 2014, Lageplan (Quelle: IGBK GmbH) 

Anm.: Die Grundstückgrenzen und Grundstücknummern im o.a. Lageplanausschnitt entsprechen 

dem Katasterstand im Jahr 2014 und wurden mittlerweile geändert. 

Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass in der wasserrechtlichen Bewilligung drei Hotels ent-

wässerungstechnisch berücksichtigt wurden, während tatsächlich nur zwei Hotels ausgeführt 

wurden. Das Ausmaß der derzeit in die vorhandenen entwässerungstechnischen Anlagen einge-

leiteten Oberflächenwässer ist somit geringer als das wasserrechtlich bewilligte Maß der Wasser-

benutzung. Das bestehende und wasserrechtlich bewilligte Oberflächenentwässerungssystem weist 

somit Reserven auf. 

Oberflächenentwässerung 

Die Oberflächenentwässerung für den nördlichen Teil im Areal des Narzissen Vital Resorts wurde 

mit Bescheid der BH Liezen, GZ: 3.0-152-12 vom 23.10.2013 wasserrechtlich bewilligt und ohne die 

nachträgliche Bewilligung Änderungen mit Bescheid der BH Liezen, GZ: 3.0-152/2012 vom 

29.01.2015 wasserrechtlich überprüft. 
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Das Maß der Wasserbenutzung wurde in der wasserrechtlichen Bewilligung wie folgt festgelegt: 

Errichtung und Betrieb einer Retentionsanlage mit einem Gesamtretentionsvolumen (Reten-

tionsteich und Muldenrigole) von 500 m³ zur Oberflächenwasserretention und einer max. 

Einleitung von 42 l/s in den Schindergraben bei einem 10-jährlichen Starkregenereignis 

Die an das Oberflächenentwässerungssystem angeschlossenen reduzierten Beitragsflächen kön-

nen lt. wasserrechtlicher Bewilligung mit insgesamt 12.688 m² angegeben werden. 

Schmutzwasserkanal 

Die haushaltsähnlichen Schmutzwässer aus dem Betrieb des Narzissen Vital Resorts und der an-

geschlossenen Hotels werden genauso wie die Wässer aus der Entleerung der mit Sole betriebenen 

Becken mit Rohrleitungen erfasst und einem im Bereich der südöstlichen Grundstückecke des 

ehemaligen GST-NR 402/3, KG Reitern (nunmehr GST-NR 402/12, KG Reitern) situierten Schmutz-

wasserpumpwerk zugeleitet. 

Die Druckleitung quert daraufhin das GST-NR 403, KG Reitern bevor im Schacht F61 auf GST-NR 

423/6, KG Reitern die Einleitung in die öffentliche Kanalisation der Stadtgemeinde Bad Aussee 

erfolgt. 

2.2 Geplante Bebauung (Nördliches und südliches Areal 

Nachstehend werden die entwässerungstechnisch relevanten Baumaßnahmen angeführt, die sich 

aufgrund der beabsichtigten Änderung des Baubauungsplanes künftig ergeben könnten. Es wird 

dabei darauf hingewiesen, dass bei den vorliegenden Unterlagen, die für die Änderung des Bebau-

ungsplanes erstellt wurden, nicht jener Detaillierungsgrad vorliegt, wie dies für eine Bewilligung nach 

den entsprechenden Materiengesetzen (z.B. Bau-, Gewerbe-, Wasserrecht) erforderlich wäre. Der 

vorliegende Detaillierungsgrad reicht jedoch für eine entwässerungstechnische Beurteilung im 

Rahmen eines Verfahrens zur Änderung eines Bebauungsplanes aus. 

Wie bereits angeführt, weist die Topographie der Grundstücke im Areal des Narzissenbad Vital 

Resorts dahingehend eine Besonderheit auf, dass von Westen nach in Osten ein Geländerücken 

verläuft, der in entwässerungstechnischer Hinsicht eine Trennung bedingt. Es wird daher im 

Folgenden unterschieden in ein nördliches Areal, das hin zum Schindergraben entwässert und ein 

südliches Areal, das zum Teichgraben hin entwässert. 

Aus den vorliegenden Unterlagen der Schulz Architektur ZT GmbH lässt sich zur geplanten 

Bebauung folgendes entnehmen: 

2.2.1 Geplante Baumaßnahmen im nördlichen Areal 

Wie aus dem zur Änderung des Bebauungsplanes erstellten Lageplan ersichtlich, sind im nördlichen 

Areal des Narzissen Vital Resorts im Wesentlichen die folgenden Bauwerke vorgesehen: 

• 1 Hotel (GST-NR 402/7, KG Reitern) 

• Mehrzweckgebäude 

• Erschließungsstraße 

• Parkflächen 

• Interne Verbindungswege 

• Außenanlagen 

Erschließungsstraße 

Im Zusammenhang mit den geplanten baulichen Erweiterungen ist es vorgesehen, eine eigene 

Erschließungsstraße entlang des Schindergrabens zu errichten, um das geplante Baufeld erreichen 
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zu können, ohne dass der Vorplatz des Narzissen Vital Resorts oder die Zufahrt zur Lobby und zu 

den bestehenden Hotels genutzt wird. Dadurch soll einerseits ein weitgehend ungestörter Betrieb 

der bestehenden Anlagen während der Bauphase gewährleistet werden und andererseits kann 

dadurch auch die Vorgabe im Flächenwidmungsplan, das Nachbargrundstück (GST-NR 403, KG 

Reitern) durch eine ausreichend dimensionierte Zufahrt für den Verkehr zu erschließen, erfüllt 

werden. 

Die neue Erschließungsstraße wird dabei unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Vorgaben im 

Entwicklungsprogramm für den Umgang mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen (LGBl. 

Nr. 56/2024) geplant. Demnach wird entlang des Schindergrabens zur Aufrechterhaltung der öko-

logischen Funktionsfähigkeit und der zur Betreuung der Gewässer erforderlichen Zugänglichkeit ein 

Uferstreifen mit einer Breite von mindestens 10 m gemessen ab der Böschungsoberkante von 

Bauführungen freigehalten. 

Die geplanten Baumaßnahmen finden dabei in Bereichen statt, die entweder schon bisher befestigt 

sind (z.B. Umgestaltung von Parkflächen und internen Verbindungswegen sowie Errichtung des 

Mehrzweckgebäudes) oder in einem Bereich, der im bestehenden Oberflächenentwässerungs-

system bereits berücksichtigt wurde (Hotel auf GST-NR 402/7, KG Reitern). Lediglich die Erschließ-

ungsstraße wird auf bisher unbefestigten Flächen errichtet. 

Aufgrund der geplanten Errichtung der Erschließungsstraße im Nahebereich des Schindergrabens 

sind auch Aspekte des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen, wobei diesbezüglich bereits ein 

Gutachten mit den diesbezüglichen Anforderungen der Wildbach- und Lawinenverbauung vorliegt 

(siehe Gutachten, GZ: 18867999 vom 30.11.2025). Da durch das erforderliche Abrücken der Er-

schließungsstraße vom Schindergraben gegebenenfalls Komponenten des bestehenden Entwäs-

serungssystems (z.B. Retentionsbecken) berührt werden, kann diesbezüglich eine lagemäßige 

Anpassung erforderlich werden. 

2.2.2 Geplante Baumaßnahmen im südlichen Areal 

Wie aus dem zur Änderung des Bebauungsplanes erstellten Lageplan ersichtlich, sind im südlichen 

Areal des Narzissen Vital Resorts im Wesentlichen die folgenden Bauwerke vorgesehen: 

• 4 Hotels (GST-NR 402/8, 402/9, 402/10 und 402/11 KG Reitern) 

• Aussensauna (GST-NR 402/4, KG Reitern) 

• Badesee und Badehaus (GST-NR 402/13, KG Reitern) 

• Retentionsbecken (GST-NR 402/12, KG Reitern) 

• Interne Verbindungswege (GST-NR 402/14, KG Reitern) 

• Außenanlagen 

Aus entwässerungstechnischer Sicht entspricht diese geplante Bebauung im Wesentlichen jener 

Bebauung, die bereits im Jahr 2012 in einem wasserrechtlichen Einreichprojekt dargestellt und zur 

Bewilligung eingereicht wurde.   

Anm.: Der Antrag wurde später zurückgezogen, weil die bauliche Umsetzung in zwei Bauetappen 

vorgesehen war. Die Entwässerungssysteme für das südliche Areal sind daher nicht Bestandteil der 

vorliegenden wasserrechtlichen Bewilligung der BH Liezen, GZ: 3.0-152-12 vom 23.10.2013 

2.3 Wasserrechtliches Einreichprojekt 2012 

Im Zusammenhang mit der entwässerungstechnischen Planung des gesamten zum Narzissen Vital 

Resort gehörigen Areals wurde im Juli 2012 von der IGBK GmbH ein wasserrechtliches Einreich-

projekt erstellt. 
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Wie bereits dargestellt wurde auf Basis dieser wasserrechtlichen Einreichunterlagen die vorliegende 

wasserrechtliche Bewilligung der BH Liezen, GZ: 3.0-152-12 vom 23.10.2013 für die Entwässer-

ungssysteme im nördlichen Areal erteilt. Diese Entwässerungssysteme wurden bei der Darstel-

lung des IST-Bestandes ausführlich beschrieben. 

Nachstehend werden daher die entwässerungstechnischen Maßnahmen für das südliche Areal 

beschrieben, weil diese im Wesentlichen für die geplante Bebauung des südlichen Areals weiterhin 

Verwendung finden können, wenn eine entsprechende Anpassung an den aktuellen Stand der 

Technik erfolgt. Die grundsätzlichen Intentionen für die Konzeption des im o.a. wasserrechtlichen 

Einreichprojekt beschriebenen Entwässerungssystems können wie folgt angegeben werden: 

• Eine Versickerung ist aufgrund der Sickerfähigkeit des anstehenden Untergrunds in einer 

dem Stand der Technik entsprechenden Versickerungsanlage nicht möglich. 

• Topographisch bedingt ist daher in freiem Gefälle nur eine Ableitung in den Teichgrabenbach 

möglich. Die Einleitung ist im Bereich der bestehenden Verrohrung DN 1000 (Rohrdurchlass 

Wilhelm-Kienzl-Straße) vorgesehen. 

• Aufgrund der Flächentypen (F1 und F2), die für die qualitative Beurteilung der anfallenden 

Oberflächenwässer anzusetzen sind, ist keine Vorreinigung der Oberflächenwässer vor einer 

Einleitung in ein Fließgewässer erforderlich. 

• Sammlung der anfallenden Oberflächenwässer in Mulden und Rohrkanälen und Ableitung in 

ein Retentionsbecken mit ca. 225 m³ Nutzinhalt, das auf dem ehemaligen GST-NR 402/3, 

KG Reitern (nunmehr GST-NR 402/12, KG Reitern) situiert ist. 

• Gedrosselte Ableitung von 62 l/s aufgrund der im Projekt enthaltenen Aufstellung der an das 

Entwässerungssystem angeschlossenen Flächen in den Teichgrabenbach. 

• Errichtung eines ca. 500 m langer Ableitungskanals DN 400 (Verlauf entlang der nördlichen 

und dann östlichen Grenze des GST-NR 424, KG Reitern) bis zur Einleitung in den 

Rohrdurchlass DN 1000 (Teichgrabenbach). 

Wie bereits angeführt, wurde der Antrag für die wasserrechtliche Bewilligung der Entwässerungs-

systeme im südlichen Areal zurückgezogen, weil die bauliche Umsetzung in zwei Bauetappen vor-

gesehen war. Die Entwässerungssysteme für das südliche Areal sind daher nicht Bestandteil der 

vorliegenden wasserrechtlichen Bewilligung der BH Liezen, GZ: 3.0-152-12 vom 23.10.2013 
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GG  UU  TT  AA  CC  HH  TT  EE  NN   

Ausgehend vom in der Vorhabensbeschreibung dargestellten tatsächlichen bzw. bewilligten IST- 

Bestand und der künftig geplanten Bebauung wird nachstehend dargestellt, ob und unter welchen 

Voraussetzungen eine dem Stand der Technik entsprechende Entwässerung hergestellt werden 

kann und ob die zu berücksichtigenden Aspekte des Hochwasserschutzes eingehalten werden 

können. 

In Bezug auf den Detaillierungsgrad der nachstehend beschriebenen Maßnahmen wird darauf 

hingewiesen, dass im Rahmen des gegenständlichen Gutachtens lediglich eine Beurteilung 

dahingehend erfolgt, ob die in Gesetzen, Verordnungen oder technischen Regelwerken 

geforderten Vorgaben prinzipiell mit verhältnismäßigem Aufwand technisch erreicht werden 

können. 

Die detaillierte Ausarbeitung der erforderlichen Maßnahmen ist dabei in den jeweiligen Bewilligungs-

verfahren vorgesehen, die im Rahmen der anzuwendenden Materiengesetze (z.B. Bau-, Gewerbe-

und Wasserrecht) durchzuführen sein werden. 

Da aufgrund der topographischen Lage des Narzissen Vital Resorts eine entwässerungstechnische 

Trennung in ein nördliches Areal und ein südliches Areal vorgegeben ist, erfolgt auch die nach-

stehende gutachterliche Beurteilung getrennt für diese beiden Bereiche. 

33..   GGeeppllaannttee  BBeebbaauuuunngg  iimm  nnöörrddll iicchheenn  AArreeaall   

Bei der nachstehenden entwässerungstechnischen Begutachtung werden die folgenden Teil-

bereiche unterschieden: 

3.1 Schmutzwasser 

Für die in den geplanten Objekten anfallenden Schmutzwässer kann problemlos ein Anschluss in 

Form von Freispiegelrohrkanälen an die bestehende interne Schmutzwasserkanalisation erfolgen, 

die zum bestehenden Schmutzwasserpumpwerk führt. 

Auf diese Weise kann eine ordnungsgemäße Schmutzwasserentsorgung sichergestellt werden. 

3.2 Oberflächenwasser 

In Bezug auf die Oberflächenentwässerung für das nördliche Areal liegt eine aufrechte wasser-

rechtliche Bewilligung der BH Liezen, GZ: 3.0-152-12 vom 23.10.2013 vor. Aufgrund der Tatsache, 

dass die topographischen Bedingungen hinsichtlich der natürlichen Fließverhältnisse zum Schinder-

graben durch die geplante Bebauung jedenfalls nicht verändert werden, bleibt das in dieser wasser-

rechtlichen Bewilligung festgelegte Maß der Wasserbenutzung unverändert. 

Um unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung eine ordnungsgemäße Oberflächenwasser-

entsorgung nach den o.a. Bescheidvorgaben sicherzustellen, wird eine an die geplante Bebauung 

angepasste Flächenbilanz zu erstellen sein und ggf. das erforderliche Retentionsvolumen an die 

sich daraus ergebenden Anforderungen anzupassen sein.  

Sofern das im o.a. Wasserrechtsbescheid festgelegte Maß der Wasserbenutzung unverändert 

bleibt, ist auch eine lagemäßige Anpassung der Entwässerungsanlage an die geplante Bebauung 

problemlos möglich. 
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Da diese Oberflächenwasserentsorgung im Rahmen einer bestehenden wasserrechtlichen Be-

willigung erfolgt, sind auch keine Anpassungen an den Stand der Technik erforderlich. Der ursprüng-

lich angesetzte Bemessungsregen für die Berechnung des erforderlichen Retentionsvolumens bleibt 

unverändert und auch durch das im Bescheid enthaltene limnologische Gutachten werden weiterhin 

die Bedingungen für die Einleitung in den Schindergraben vorgegeben. 

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass eine ordnungs-

gemäße, dem Stand der Technik entsprechende Oberflächenwasserentsorgung sichergestellt 

werden kann. 

3.3 Hochwasserabfluss 

Aufgrund der auf GST-NR 402/1, KG Reitern geplanten Errichtung einer über weite Strecken an-

nähernd parallel zum Schindergraben verlaufenden Erschließungsstraße wurde ein Gutachten der 

Wildbach- und Lawinenverbauung, GZ: 18867999 vom 30.11.2025 erstellt, in dem die Beding-

ungen für die Errichtung eines derartigen Bauwerkes im Nahebereich des Schindergrabens definiert 

sind. Da im unmittelbaren Betrachtungsbereich keine Gefahrenzonen ausgewiesen und verordnet 

sind, muss in Form einer Einzelfallbeurteilung der Nachweis erbracht werden, dass die geplanten 

Baumaßnahmen nicht innerhalb von Gefahrenzonen liegen bzw. durch geeignete bauliche Maß-

nahmen oder Nutzungsbeschränkungen das Risiko so weit reduziert werden kann, dass eine 

Bebauung zulässig ist. 

Eine derartige Einzelfallbeurteilung wird im Rahmen des für die Errichtung der Erschließungsstraße 

erforderlichen Bauverfahrens nach dem Stmk. Baugesetz zu erstellen sein und hat gemäß o.a. 

Gutachten der Wildbach- und Lawinenverbauung folgende wesentliche Inhalte aufzuweisen, sodass 

bei Erfüllung dieser Anforderungen die Errichtung der geplanten Straße als denkbar erachtet wird: 

• Die Erschließungsstraße muss sich außerhalb, d.h. oberhalb des Bereiches mit mehr als  

40 cm Energiehöhe befinden. 

• Der Straßenkörper ist im Bereich der Böschung standsicher herzustellen, sodass es nicht zu 

Rutschungen in den Bach kommen kann. 

• Durch die Bodenversiegelung entsteht eine zusätzliche Erhöhung des Oberflächenwasser-

abflusses, die mit Retensionsmaßnahmen ausgeglichen werden muss. 

Für das konkrete Bauverfahren wird von der Wildbach- und Lawinenverbauung gefordert, dass im 

Rahmen einer Abschätzung nachzuweisen ist, ob eine Beeinträchtigung der Abflusssituation - ins-

besondere im Hinblick auf Fließgeschwindigkeiten und Wassertiefen - zu erwarten ist. Diese Ab-

schätzung ist mittels hydraulischer Berechnungen und Abflusssimulationen nach dem Stand der 

Technik sowie der Vorlage von Differenzenplänen (Vergleich IST-Zustand mit Projekt) durch-

zuführen. 

Auch ohne die diesbezüglichen im Zuge der Einzelfallbeurteilung zu erstellenden hydraulischen 

Abflussberechnungen kann aus den vorliegenden Gefahrenzonenplänen eine grobe Abschätzung 

über die weiter bachaufwärts zu erwartende Ausdehnung der „roten Zone“ erfolgen, da der 

Betrachtungsbereich in einer Entfernung von nur 150 m – 350 m gerechnet ab dem Ende der 

Gefahrenzonenausweisung situiert ist. Betrachtet man die Breite der „roten Zone“ entlang des Schin-

dergrabens in jenen bachabwärts nächstgelegenen Bereichen, in denen noch eine Gefahrenzonen-

ausweisung erfolgt ist, dann kann die Breite der „roten Zone“ mit ca. 9 m – 18 m bzw. i.M. ca. 13 m 

angegeben werden. Mit einem von der Bebauung freigehaltenen Uferstreifen von (beidseitig) 10 m 

liegt somit die Grenze der roten Zone mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb des von der 
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Bebauung freigehaltenen Uferstreifens. Die geplante Bebauung wird demnach mit sehr hoher Wahr-

scheinlichkeit auch ohne hochwasserschutztechnische Maßnahmen keine nachteiligen Auswirk-

ungen auf fremde Rechte und öffentliche Interessen haben. 

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon 

ausgegangen werden, dass die diesbezüglichen Vorgaben der Wildbach- und Lawinenverbauung 

im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung eingehalten werden können und somit auch die im Entwick-

lungsprogramm für den Umgang mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen (LGBl. Nr. 

56/2024) festgelegten Anforderungen erfüllt werden. 

44..   GGeeppllaannttee  BBeebbaauuuunngg  iimm  ssüüddll iicchheenn  AArreeaall   

Bei der entwässerungstechnischen Beurteilung der geplanten Bebauung im südlichen Areal wird auf 

das bestehende wasserrechtliche Einreichprojekt aus dem Jahr 2012 verwiesen, in dem bereits 

wesentliche Grundlagen für eine ordnungsgemäße Entwässerung dargestellt sind bzw. die geplante 

entwässerungstechnische Lösung im Wesentlichen schon vorweggenommen wird. 

Bei der nachstehenden entwässerungstechnischen Begutachtung werden die folgenden Teil-

bereiche unterschieden: 

4.1 Schmutzwasser 

Für die in den geplanten Objekten anfallenden Schmutzwässer kann problemlos ein Anschluss in 

Form von Freispiegelrohrkanälen an die bestehende interne Schmutzwasserkanalisation erfolgen, 

die zum bestehenden Schmutzwasserpumpwerk führt. Weil im wasserrechtlichen Einreichprojekt 

aus dem Jahr 2012 auch schon das südliche Areal mitgeplant wurde, weist das Schmutzwasser-

pumpwerk die erforderlichen Reserven für die Einbindung der neu geplanten Objekte auf. 

Auf diese Weise kann eine ordnungsgemäße Schmutzwasserentsorgung sichergestellt werden. 

4.2 Oberflächenwasser 

In Bezug auf die Oberflächenentwässerung für das südliche Areal wird davon ausgegangen, dass 

bei einer an den Stand der Technik angepassten Umsetzung der Intentionen des wasserrechtlichen 

Einreichprojektes aus dem Jahr 2012 sämtliche Anforderungen an eine ordnungsgemäße Ober-

flächenwasserentsorgung erfüllt werden können. Die wesentlichen bei der Projekterstellung zu 

berücksichtigenden Intentionen werden nachstehend zusammengefasst: 

• Sammlung der anfallenden Oberflächenwässer  

• Keine Vorreinigung der Oberflächenwässer 

• Einleitung der Oberflächenwässer in ein Retentionsbecken 

• Gedrosselte Ableitung bis in den Teichgrabenbach 

Bei der Bemessung dieses Oberflächenentwässerungssystems sind zumindest die folgenden 

gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien einzuhalten: 

• Anwendung der Bemessungsniederschläge 2020 gemäß eHYD 

• Berücksichtigung der Vorgaben des ÖWAV Regelblattes 35 „Einleitung von Niederschlags-

wasser in Oberflächengewässer“ (Ausgabe 2019) 
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• Berücksichtigung der Vorgaben betreffend den „guten Zustand“ in Oberflächengewässern 

- Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer - QZV Chemie OG   

  (BGBl.II Nr.96/2006, i.d.F. BGBl.II Nr.128/2019)  

- Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer - QZV Ökologie OG   

  (BGBl.II Nr.99/2010, i.d.F. BGBl.II Nr.128/2019) 

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass eine ordnungs-

gemäße, dem Stand der Technik entsprechende Oberflächenwasserentsorgung sichergestellt 

werden kann. 

4.3 Hochwasserabfluss 

Eine Hochwasserbetrachtung für das südliche Areal ist nicht relevant, weil keine Baumaßnahmen 

im Nahebereich eines Gewässers vorgesehen sind. 
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55..   ZZuussaammmmeennffaassssuunngg  

Da aufgrund der topographischen Lage des Narzissen Vital Resorts eine entwässerungstechnische 

Trennung in ein nördliches Areal und ein südliches Areal vorgegeben ist, wurden die bisher 

angestellten gutachterlichen Betrachtungen getrennt für diese beiden Bereiche angestellt. 

Für die geplante Bebauung im nördlichen und im südlichen Areal des Narzissen Vital Resorts sind 

daher entwässerungstechnische Maßnahmen und Anpassungen bestehender Entwässerungs-

systeme erforderlich, um die in den anzuwendenden gesetzlichen Vorgaben und technischen Regel-

werken definierten Vorgaben einhalten zu können. 

Zusammenfassung kann für die Schmutzwasser- und Oberflächenwasserentsorgung sowie die 

erforderlichen Betrachtungen betreffend den Hochwasserabfluss folgendes festgestellt werden: 

Schmutzwasserentsorgung 

Für die in den geplanten Objekten anfallenden Schmutzwässer kann problemlos ein Anschluss in 

Form von Freispiegelrohrkanälen an die bestehende interne Schmutzwasserkanalisation erfolgen, 

die zum bestehenden Schmutzwasserpumpwerk führt. Weil im wasserrechtlichen Einreichprojekt 

aus dem Jahr 2012 auch schon das südliche Areal mitgeplant wurde, weist das Schmutzwasser-

pumpwerk die erforderlichen Reserven für die Einbindung sämtlicher Objekte der geplanten 

Bebauung sowohl im nördlichen als auch im südlichen Areal des Narzissen Vital Resorts auf. 

Auf diese Weise kann eine ordnungsgemäße Schmutzwasserentsorgung sichergestellt werden. 

Oberflächenwasserentsorgung 

Im Zusammenhang mit der Oberflächenwasserentsorgung wird festgestellt, dass für das nördliche 

Areal bereits eine wasserrechtliche Bewilligung vorliegt. Unter der Voraussetzung, dass das 

bewilligte Maß der Wasserbenutzung weiterhin in unveränderter Form bestehen bleibt, sind allenfalls 

Anpassungen des bestehenden Entwässerungssystems erforderlich, die durch die geplante Be-

bauung bedingt sind. Durch die Umsetzung dieser Anpassungen ist weiterhin die wasserrechtlich 

bewilligte Oberflächenentwässerung sichergestellt. 

Für das südliche Areal ist davon auszugehen, dass ein Oberflächenentwässerungssystem umge-

setzt wird, das den entwässerungstechnischen Intentionen des wasserrechtlichen Einreichprojektes 

aus dem Jahr 2012 entspricht. Wenn diese Projektidee an den aktuell anzuwendenden Stand der 

Technik angepasst wird, ist jedenfalls eine ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung sicher-

gestellt. 

Hochwasserabfluss 

Im Zusammenhang mit allfällig erforderlichen Betrachtungen in Bezug auf den Hochwasserabfluss 

ist ausschließlich das nördliche Areal (Schindergraben) relevant. Da in diesem Bereich derzeit keine 

Gefahrenzonen ausgewiesen und verordnet sind, ist in einem folgenden Bauverfahren in Form einer 

Einzelfallbeurteilung nachzuweisen, dass die diesbezüglichen Vorgaben des Entwicklungspro-

grammes für den Umgang mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen (LGBl. Nr. 56/2024) 

sowie des diesbezüglichen Gutachtens der Wildbach- und Lawinenverbauung, GZ: 18867999 vom 

30.11.2025 erfüllt werden. Aufgrund der dazu bisher vorliegenden Inhalte in den Unterlagen zur 

Änderung des Bebauungsplanes sowie der Inhalte des ggst. Entwässerungsgutachtens ist davon 

auszugehen, dass diese Vorgaben mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllt werden können. 

Für das südliche Areal sind Hochwasserbetrachtungen nicht relevant, weil keine Baumaßnahmen 

im Nahebereich eines Gewässers vorgesehen sind. 
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Anhand der Inhalte des vorliegenden Gutachtens können die Vorgaben des §41 Abs2 StROG 

in Bezug auf den Umfang der erforderlichen Aussagen erfüllt werden. Mit den vorzusehenden 

entwässerungstechnischen Maßnahmen können die diesbezüglich in den anzuwendenden 

gesetzlichen Vorgaben und technischen Regelwerken definierten Vorgaben eingehalten 

werden. Aus entwässerungstechnischer Sicht liegen somit die erforderlichen Grundlagen für 

die beantragte Änderung des Bebauungsplanes vor. 

 

 

 

 

               Graz, am 19.12.2025 

 

                  DI Martin Nipitsch 

                    IKK Group GmbH 

         Fachbereich Wasser und Umwelt 
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Allgemeine Grundlagen 

➢ Orthofoto mit Kataster 1:2500  
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Digitale Gewässerkartei Steiermark 

➢ Teichgrabenbach  

Digitale Gewässerkartei Steiermark 
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➢ Schindergraben (Gerinne 605514)  

Digitale Gewässerkartei Steiermark 

➢ Teichgrabenbach  

Digitale Gewässerkartei Steiermark 

 

 

  



Seite 1 erstellt am 27.10.2025 16:53

Gewässername: Gerinne 605514

WIS-ID: M12502877

Gewässernummer: 15006

Gewässerlänge: 1,113 km

Einmündungskilometer
Vorfluter: 0,939 km

Gewässerbaum: Gerinne 605514 - Altausseer-Traun - Koppentraun

EZG-Kategorie: Gewässer < 10 km²

Planungsraum WRRL: Donau unterhalb Jochenstein

Betreuung: Wildbach- und Lawinenverbauung

Einzugsgebietsname: Schindergraben

Verordnungsnummer: 12/118 (Stmk)

WLV Gebietsbautleitung: GBL Steiermark Nord

Betreuungslänge: 1,113 km

Betreuungsabschnitt
von km bis km: 0 km - 1,113 km

Bezirke: Liezen - Bad Aussee



Seite 1 erstellt am 27.10.2025 16:55

Gewässername: Teichgrabenbach

WIS-ID: M2030182R1

Gewässernummer: 4172

Gewässerlänge: 1,446 km

Einmündungskilometer
Vorfluter: 139,268 km

Gewässerbaum: Teichgrabenbach - Koppentraun

EZG-Kategorie: Gewässer < 10 km²

Planungsraum WRRL: Donau unterhalb Jochenstein

Betreuung: Wildbach- und Lawinenverbauung

Einzugsgebietsname: Teichgraben

Verordnungsnummer: 12/127 (Stmk)

WLV Gebietsbautleitung: GBL Steiermark Nord

Betreuungslänge: 1,446 km

Betreuungsabschnitt
von km bis km: 0 km - 1,446 km

Bezirke: Liezen - Bad Aussee



 

 

 

 

 

 

 

➢ eHYD-Gitterpunkt 4885 (2020)  

Hydrographischer Dienst in Österreich 
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Bemessungsniederschlag mit MaxModN (oberen)- und ÖKOSTRA (unteren)-Werten [mm]
Gitterpunkt: 4017; (M31, R: 34446m, H: 5276297m)

Flächenabminderung: keine

MaxModN - maximierte Modellniederschläge [HAÖ=Hydrologischer Atlas Österreichs (konvektives N-Modell); ALADIN-Vorhersagemodell (modifiziert)]

Bemessungsniederschlag - gewichteter Wert zwischen MaxModN und ÖKOSTRA

ÖKOSTRA - interpolierte extremwertstatistische Niederschlagsauswertungen (DWA-A 531, modifiziert)

Wiederkehrzeit (T)

Dauerstufe (D)

1 2 3 5 10 20 25 30 50 75 100

5 Minuten 7.1

7.2

6.9

9.2

9.4

9.0

10.5

10.8

10.2

12.4

12.8

11.8

15.0

15.8

14.0

17.6

18.8

16.1

18.4

19.7

16.8

19.1

20.5

17.3

21.0

22.7

18.9

22.6

24.4

20.2

23.7

25.7

21.1

10 Minuten 10.5

10.8

10.2

15.6

17.6

13.4

18.6

21.6

15.3

22.2

26.6

17.5

27.3

33.4

20.7

32.4

40.2

23.9

33.9

42.3

24.8

35.4

44.1

25.8

39.1

49.1

28.1

42.0

53.1

29.9

44.0

55.9

31.1

15 Minuten 13.1

14.0

12.2

19.6

23.2

16.0

23.3

28.6

18.1

28.2

35.5

20.9

34.6

44.7

24.6

41.1

53.9

28.4

43.2

56.9

29.6

45.0

59.3

30.7

49.8

66.1

33.5

53.5

71.5

35.6

56.3

75.4

37.3

20 Minuten 14.7

16.0

13.5

21.9

26.7

17.4

26.2

33.0

19.8

31.6

41.0

22.7

38.8

51.7

26.8

46.1

62.5

30.7

48.4

66.0

31.9

50.4

68.8

33.1

55.7

76.7

36.1

59.9

83.0

38.3

63.1

87.5

40.2

30 Minuten 17.0

18.9

15.4

25.5

32.0

19.9

30.3

39.6

22.3

36.5

49.2

25.6

44.9

62.3

30.0

53.2

75.3

34.2

56.0

79.5

35.8

58.1

82.9

36.8

64.3

92.6

40.0

69.1

100.2

42.5

72.7

105.6

44.5

45 Minuten 19.5

21.8

17.7

28.9

37.1

22.4

34.4

46.0

25.3

41.3

57.3

28.8

50.6

72.5

33.5

59.9

87.8

38.1

62.9

92.7

39.5

65.4

96.8

40.9

72.4

108.0

44.5

77.9

117.0

47.2

81.5

123.3

48.8

60 Minuten 21.4

23.8

19.6

31.4

40.7

24.5

37.3

50.6

27.5

44.6

63.0

31.1

54.7

79.8

36.2

64.6

96.7

41.1

68.0

102.1

43.0

70.6

106.6

44.1

78.0

119.0

47.9

83.8

128.8

50.7

87.8

135.8

52.5

90 Minuten 24.1

26.7

22.4

35.1

45.8

27.9

41.4

57.0

31.0

49.4

71.0

35.0

60.5

90.1

40.6

71.3

109.2

46.0

74.9

115.4

47.7

77.5

120.4

48.8

85.6

134.4

53.0

92.0

145.6

56.1

96.7

153.5

58.7
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Bemessungsniederschlag mit MaxModN (oberen)- und ÖKOSTRA (unteren)-Werten [mm]
Gitterpunkt: 4017; (M31, R: 34446m, H: 5276297m)

Flächenabminderung: keine

MaxModN - maximierte Modellniederschläge [HAÖ=Hydrologischer Atlas Österreichs (konvektives N-Modell); ALADIN-Vorhersagemodell (modifiziert)]

Bemessungsniederschlag - gewichteter Wert zwischen MaxModN und ÖKOSTRA

ÖKOSTRA - interpolierte extremwertstatistische Niederschlagsauswertungen (DWA-A 531, modifiziert)

Fortsetzung

Wiederkehrzeit (T)

Dauerstufe (D)

1 2 3 5 10 20 25 30 50 75 100

2 Stunden 26.4

28.9

24.8

37.8

49.4

30.6

44.5

61.5

33.9

52.8

76.6

37.9

64.4

97.2

43.9

75.9

117.7

49.7

79.5

124.3

51.4

82.3

129.7

52.6

90.9

144.9

57.1

97.5

156.9

60.3

102.6

165.5

63.1

3 Stunden 29.9

32.6

28.4

42.2

55.6

34.6

49.4

69.0

38.2

58.6

85.9

43.0

70.9

108.9

49.2

83.3

131.8

55.5

87.2

139.2

57.4

90.2

145.2

58.7

99.5

162.2

63.6

106.7

175.6

67.2

111.5

185.2

69.4

4 Stunden 32.9

35.3

31.5

46.0

60.1

38.1

53.6

74.6

42.0

63.3

92.9

46.8

76.4

117.7

53.5

89.6

142.5

60.3

93.8

150.5

62.3

97.0

157.0

63.7

106.9

175.3

68.9

114.6

189.8

72.8

119.8

200.1

75.2

6 Stunden 38.8

42.3

36.6

53.5

69.4

43.6

62.1

85.2

47.8

73.2

105.2

53.3

88.0

132.3

60.5

102.9

159.4

67.9

107.7

168.2

70.2

111.4

175.3

71.8

122.6

195.3

77.5

131.3

211.2

81.7

137.2

222.4

84.3

9 Stunden 45.9

49.3

43.3

64.2

78.5

53.1

74.9

95.6

58.9

88.4

117.1

66.1

106.2

145.8

75.5

124.3

174.6

85.2

129.9

183.8

88.0

135.0

191.4

91.1

148.0

212.7

97.7

158.4

229.5

103.2

166.2

241.3

107.8

12 Stunden 51.7

54.8

48.9

72.1

84.8

60.3

84.3

102.9

67.0

99.6

125.7

75.5

119.6

155.0

86.9

140.1

184.4

99.0

146.4

193.8

102.4

151.6

201.2

105.7

166.2

223.0

113.6

177.9

240.2

120.1

186.3

252.1

125.4

18 Stunden 62.0

65.7

58.3

82.6

92.8

72.4

96.3

112.1

80.6

113.6

136.3

91.1

136.8

169.0

104.8

158.5

198.4

118.9

165.3

207.0

123.8

171.1

215.3

127.1

186.3

235.0

137.9

198.3

251.3

145.6

206.6

262.1

151.5

1 Tag 68.9

72.5

65.3

88.2

98.1

78.4

102.0

118.0

86.1

119.4

143.1

95.7

141.4

174.4

108.5

161.7

201.9

121.5

168.3

210.5

126.2

174.4

218.7

130.2

189.0

238.0

140.1

201.8

254.9

148.7

210.0

266.1

154.0
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Bemessungsniederschlag mit MaxModN (oberen)- und ÖKOSTRA (unteren)-Werten [mm]
Gitterpunkt: 4017; (M31, R: 34446m, H: 5276297m)

Flächenabminderung: keine

MaxModN - maximierte Modellniederschläge [HAÖ=Hydrologischer Atlas Österreichs (konvektives N-Modell); ALADIN-Vorhersagemodell (modifiziert)]

Bemessungsniederschlag - gewichteter Wert zwischen MaxModN und ÖKOSTRA

ÖKOSTRA - interpolierte extremwertstatistische Niederschlagsauswertungen (DWA-A 531, modifiziert)

Fortsetzung

Wiederkehrzeit (T)

Dauerstufe (D)

1 2 3 5 10 20 25 30 50 75 100

2 Tage 94.9

100.1

89.7

114.8

121.6

108.0

126.5

134.7

118.3

147.2

162.4

131.9

175.7

200.1

151.2

203.8

237.6

169.9

212.9

249.8

176.0

220.1

259.6

180.6

240.9

287.3

194.4

257.5

309.3

205.7

269.8

325.0

214.5

3 Tage 111.8

117.9

105.6

134.5

142.1

126.9

147.4

156.2

138.5

163.9

174.3

153.5

194.6

214.1

175.1

224.9

253.9

195.8

234.8

266.7

202.8

242.8

277.3

208.2

265.2

306.6

223.8

283.3

329.9

236.6

295.8

346.4

245.1

4 Tage 124.5

131.8

117.2

149.3

158.2

140.3

163.3

173.1

153.4

181.0

191.9

170.1

207.7

224.2

191.2

240.2

265.5

214.8

250.1

278.9

221.3

258.5

289.7

227.2

282.2

320.2

244.1

301.3

344.4

258.1

314.5

361.6

267.4

5 Tage 135.2

143.6

126.7

160.9

170.5

151.2

175.6

186.1

165.0

193.9

206.0

181.7

218.9

233.6

204.1

251.5

274.5

228.4

261.7

288.2

235.2

270.4

299.4

241.4

295.1

330.8

259.4

314.3

355.8

272.7

328.0

373.5

282.4

6 Tage 144.8

154.1

135.4

171.1

182.0

160.1

185.8

197.6

174.0

204.9

217.9

191.9

231.0

246.5

215.4

260.4

281.9

238.8

271.6

295.9

247.2

280.6

307.4

253.7

305.3

339.5

271.0

325.7

365.1

286.3

339.8

383.1

296.4
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Gitterpunkt: 4017 (Rot); Bezirksgrenzen (Schwarz); Gewässernetz (Blau)

Gmunden

Kirchdorf an der Krems

Steyr-Land

Vöcklabruck

Salzburg(Stadt)

Hallein

Salzburg-Umgebung

Sankt Johann im Pongau

Liezen
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